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Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 57 Abs. 1 und 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) erhoben.  

Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den 

datenschutzrechtlichen Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie weiteren Vorschriften des Thüringer 

Datenschutzgesetzes (ThürDSG) und des § 57 ThürSchulG. Alle maßgeblichen Informationen bezüglich der Direkterhebung 

der personenbezogenen Daten im Rahmen der Neuanmeldung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt 

„Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung beim Betroffenen- zum Zeitpunkt der Begründung des 

Schulbesuchsverhältnisses“. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jeder Schüler an nur einer weiterführenden Schule, hier 

Regelschule, angemeldet werden kann. Auf dem Anmeldeformular wird darum gebeten, einen 

Zweitwunsch anzugeben (falls die Aufnahme an die Schule mit Erstwunsch nicht möglich ist). 

 
Hier bitte die gewünschte 

Regelschule eintragen 
ERSTWUNSCH 
(nur 1 Kreuz) 

 
Aufnahme in die zukünftige Klassenstufe 5 der  
           Regelschule „Pestalozzischule“     oder  
 
           Regelschule „Werner Seelenbinder“   oder 
 
           Regelschule ………………………………………… in ……………………………………………. 
           (Gastschulantrag erforderlich) 

 
Hier bitte die gewünschte 

Regelschule eintragen 
ZWEITWUNSCH 

(nur 1 Kreuz) 

 
Aufnahme in die zukünftige Klassenstufe 5 der  
           Regelschule „Pestalozzischule“     oder  
 
           Regelschule „Werner Seelenbinder“   oder 
  
           Regelschule ………………………………………… in ……………………………………………. 
           (Gastschulantrag erforderlich) 

 

Schüler*in 

Familienname:  

Vorname:  

Geburtsdatum: 
(bitte Geburtsurkunde beifügen) 

    Geburtsort/Land:   

Geschlecht:  

Straße:  

PLZ, Ort (Ortsteil):  

Telefon/E-Mail:  

Staatsangehörigkeit:  

 
Religion/Bekenntnis: 

 Ja          Nein  

Wenn Ja, welche/s? 

 evangelisch                  katholisch                  Sonstiges:  

Teilnahme am Unterricht:  evangelische Religion  katholische Religion  Ethik   Sonstiges: 

Derzeitiger Schulbesuch: Name der Grundschule: 

Datum der Einschulung:  

Übergang von der Grundschule an die Regelschule  

Antrag zur Aufnahme an eine Regelschule 
Schülerdaten-Erfassungsbogen 
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Festgestellte und für den  
Schulbereich bedeutsame 
Behinderungen bzw. 
Krankheiten: 

 
 

Härtefall (bitte Hinweis beachten):  Ja (Bitte auf gesonderten Blatt begründen)  Nein 

Sonderpädagogisches Gutachten  liegt vor (Nachweis erforderlich)      liegt nicht vor     

Masernschutzimpfung  liegt vor (Nachweis erforderlich)      liegt nicht vor     

Anzahl der Geschwister:  

  Geschwister an dieser Schule? 
 Ja       Name: 

                Klasse: 
 Nein 

Sorgeberechtigte 

 1.Sorgeberechtigte*r 2.Sorgeberechtigte*r 

Name, Vorname:   

Straße und Hausnummer:   

PLZ, Ort   

Telefon (privat):   

Telefon (Mobil):   

Telefon (dienstlich):   

E-Mail:   

Hauptwohnsitz (bitte ankreuzen)   
 

Alleinerziehende bzw. getrennt lebende 
Eltern 

 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht? Ja  Nein  (Wenn Ja, bitte Gerichtsurteil/-beschluss vorlegen) 

Gerichtsurteil/-beschluss hat vorgelegen: Ja  Nein   

 Datum, Unterschrift 
 

Lebensgemeinschaften Hat der Vater/die Mutter eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 

Lebensgemeinschaft besteht? Ja  Nein   

Nachweis hat vorgelegen: Ja  Nein   

 Datum, Unterschrift 
 

Andere Sorgeberechtigte 

Name, Vorname:   

Straße und Hausnummer:   

PLZ, Ort   

Telefon (privat):   

Telefon (Mobil):   

Telefon (dienstlich):   

E-Mail:   
 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht? Ja  Nein  (Wenn Ja, bitte Nachweis vorlegen!) 

Nachweis hat vorgelegen: Ja  Nein   

 Datum, Unterschrift 
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Allgemeine Hinweise zum Verfahren: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jeder Schüler an 
nur einer weiterführenden Schule, hier Regelschule, angemeldet werden kann. Auf dem Anmeldeformular wird 
darum gebeten, einen Zweitwunsch anzugeben. 
Bitte beachten Sie: In Apolda gehört zum Schulbezirk jeder Regelschule das gesamte Stadtgebiet der Stadt 
Apolda mit den Ortsteilen Herressen-Sulzbach, Nauendorf, Oberndorf, Oberroßla/Rödigsdorf, Schöten und 
Zottelstedt, so dass Schüler direkt an ihrer Wunschschule angemeldet werden können. 
Eine Anmeldung bedeutet nicht automatisch die Aufnahme an einer Schule. Sollten die Anmeldungen in der 
jeweiligen Schule deren Aufnahmekapazität übersteigen, erfolgt die Aufnahme gemäß § 15a Abs. 2 ThürSchG 
nach rechtlich festgelegten Kriterien. Bei allen übrigen Schülern entscheidet das Losverfahren. 
 
Das ausgefüllte Formular kann im Anmeldezeitraum 07. bis 12. März 2022 postalisch oder durch Einwurf in den 
Briefkasten der gewählten Schule eingereicht werden. Von einem Versand per Mail bitten wir aus 
datenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Nach erfolgter Aufnahme geben die Schulen das weitere Verfahren 
zur Vorlage notwendiger persönlicher Originaldokumente bekannt. 
 
Für Anmeldungen von Stadtkindern an Regelschulen außerhalb des Stadtgebietes füllen Sie bitte zusätzlich den 
Antrag auf gastweisenden Besuch einer anderen Schule aus. 
 

 

 

Hinweis zum Erhalt des Informationsblattes nach Artikel 13 DS-GVO 

Das Informationsblatt zur „Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung beim Betroffenen- zum 
Zeitpunkt der Begründung des Schulbesuchsverhältnisses“ und die darin enthaltenen Informationen 
habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

 

Mit Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass ich/wir alle Hinweise zur Kenntnis genommen habe/n. 

 

 
            
 

Ort, Datum 

 
 

 
 

(Unterschrift beider Sorgeberechtigten)   SB 1    SB 2 

 
oder 
 
 

(Unterschrift der anderen Sorgeberechtigten)  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Eingangsvermerk der Schule: 
 

Schüleraufnahmebogen eingegangen am:  
 
 
 

Stempel    

Hinweise zur Verfahrensweise bei beschränkter Aufnahmekapazität 

Die im Thüringer Schulgesetz  (ThürSchG) § 15a Abs.2  rechtlich festgelegten Kriterien zum Verfahren der 
Schulaufnahme  bei beschränkter Aufnahmekapazität habe ich zur Kenntnis genommen.  

Hinweise Härtefall 

Bei der Frage, ob es sich um einen Härtefall handelt, geht es um die Frage, ob der Besuch der nicht gewünschten 
Schule konkret Belastungen entstehen lässt, die das üblicherweise Vorkommende bei Weitem überschreiten. 
Es handelt sich um Ausnahmefälle, die über die allen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern im Rahmen des 
Schulbesuchs entstehenden Belastungen weit hinausgehen. 
Daher ist immer eine Einzelfallentscheidung zu treffen, so dass das Zusammentreffen mehrerer der o. g. 
Umstände ggf. zusammen mit weiteren Erschwernissen einen Härtefall darstellen kann.  
 
§ 139a Abs. 3 ThürSchulO: "Es obliegt den Eltern, bei der Anmeldung alle für das Auswahlverfahren nach den 
§§ 139b und 139c erheblichen Tatsachen darzulegen und glaubhaft zu machen. Sie haben insbesondere die 
Umstände glaubhaft zu machen, aus denen sich ein Härtefall im Sinne des § 15a Abs. 6 Nr. 4 ThürSchulG 
ergeben könnte. Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der Anmeldefrist begründete 
Härtefallanträge werden nicht mehr berücksichtigt." 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/schulrecht/Handreichung_Auswahlkriterien_Sekundarstufe.pdf

